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Zeckenschutzimpfung 2019 
 

Auch heuer führt der Sanitätsdienst der Be-

zirkshauptmannschaft Rohrbach eine FSME 

Schutzimpfung durch.  

Die Impfaktion findet am  

Donnerstag, 28. März 2019 

am Gemeindeamt statt (A-G 10:45 Uhr, H-Z 

11:00 Uhr). 

Kosten pro Impfung: 

Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr €  

13,70 

Jugendliche im 16. Lebensjahr €  15,70 

Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr €  

18,50 

ab dem 3. Kind €  4,00 

Die Impfkosten sind bei der Impfung in bar zu 

entrichten. 

 

Angehörige aller Kassen erhalten bei der Imp-

fung eine Zahlungsbestätigung und bekommen 

von Ihrer Krankenkasse den jeweiligen Kosten-

zuschuss über Antrag rückerstattet.  

 

Alle Informationen sind auch auf der Homepa-

ge der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach zu 

finden: www.bh-rohrbach.gv.at 

 

Personen, bei denen heuer eine Auffrischungs-

impfung gegen FSME notwendig ist, werden 

von der BH Rohrbach zum jeweiligen Impfter-

min eingeladen. 

Straßensperre Richtung Untermühl auf der  

L1517 Partensteinstraße  
 

Die Partensteinstraße ist von Str. km 6,8 - 8,8 (Zufahrt Winzberg 

11, Fam. Lehner bis Zufahrt Gumpesbachhäuser) wegen Holz-

schlägerungsarbeiten vom 25. Februar bis 10. März 2019 in der 

Zeit von 8 - 16 Uhr von Montag bis Samstag gesperrt.  

 

Umleitung über Altenfelden, St. Martin im Mühlkreis.  

 

Der Schüler- und Kindergartentransport der Firma Gruber kann 

die Straße ohne Wartezeit befahren.  

Wasserverlust Ortsnetz 
 

Im Ortsnetz der öffentlichen Wasserversorgung 

in Kirchberg ist derzeit ein kontinuierlicher Was-

sermehrverbrauch vorhanden, der noch nicht 

lokalisiert werden konnte. Mögliche Ursachen 

sind entweder ein Leitungsleck (Riss in Versor-

gungsleitung, undichter Schieber) oder unbe-

merkter Mehrverbrauch im Hausanschlussbe-

reich. 

 Die Bevölkerung ist aufgerufen, die jeweiligen 

Hausanschlüsse zu kontrollieren (laufender 

Wasserzähler, Leitungsgeräusche, …). 

 Ebenso erhöhte Aufmerksamkeit bei auffälli-

gen Nassstellen im Außenbereich 

(Schneeschmelze, auffällig üppiger Bewuchs 

im Frühjahr, …).  

Entsprechende Wahrnehmungen sind am Ge-

meindeamt zu melden. 

Generell wird das Thema unentdeckte Wasser-

verluste im Versorgungsbereich des Fernwasser-

verbandes immer aktueller und wichtiger. Die 

Gemeinden als Wasserversorger sind hier auf 

die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Es 

wird daher um Mitwirkung ersucht! 

http://www.bh-rohrbach.gv.at


Kindergartenvormerkung 
 

Um Ihr Kind für das Kindergartenjahr 2019/2020 anzumel-

den, bedarf es einer Vormerkung bei der Kindergartenlei-

terin (Vormerkung = ich habe Bedarf an einem Kindergar-
tenplatz im Kindergartenjahr 2019/2020). 
Möglichkeit zur telefonischen Vormerkung bei Kindergar-

tenleiterin Bianca Bürger (07282/4652): 

 

Dienstag, 5. März 2019 von 14:00 bis 17:00 Uhr 

Donnerstag, 7. März 2019 von 12:00 bis 15:00 Uhr 

 

Diejenigen, die sich an diesen beiden Tagen melden, be-

kommen die nötigen Unterlagen zur Anmeldung vom Kin-

dergarten zugeschickt. Bitte melden Sie sich auch, wenn 

Sie vorhaben, Ihr Kind unter dem Kindergartenjahr (z.B.: 

mit Februar 2020) einsteigen zu lassen. 

 

Anmeldetag mit Tag der offenen Tür 

Dienstag, 12. März 2019 von 14:00 – 17:00 Uhr 

 

Alle, die sich bei der Vormerkung gemeldet haben, kom-

men mit den zugesandten Unterlagen zum Anmeldetag. 

An diesem Tag haben die Kinder auch die Möglichkeit, die 

Räumlichkeiten und Mitarbeiterinnen des Kindergartens 

kennen zu lernen. 

Dieser Tag der offenen Tür ist auch für all jene, die ihr Kind 

noch nicht anmelden und sich einfach einmal den Kinder-

garten von innen anschauen möchten. 

Heizkostenzuschuss - 

Aktion 2018/19 
 

Auch heuer hat das Land OÖ 

für die Heizperiode 2018/19 

die Gewährung eines Heiz-

kostenzuschusses an sozial 

bedürftige Personen be-

schlossen.  

Der Heizkostenzuschuss be-

trägt EUR 152,00. 

Soziale Bedürftigkeit liegt vor, 

wenn das monatliche Netto-

einkommen aller tatsächli-

chen im Haushalt lebenden 

Personen die Summe folgen-

der Beträge nicht übersteigt:  

Alleinstehende   

 EUR  909,42 

Ehepaar/

Lebensgemeinschaft:  

 EUR 1.363,52 

je Kind:   

 EUR  169,39 

 

Der Heizkostenzuschuss des 

Landes OÖ kann bis 12. April 

2019 am Gemeindeamt be-

antragt werden.  

Infonachmittag  
 

Der Schule für Gesundheits

– und Krankenpflege Rohr-

bach  

 

Freitag, den 1. März 2019 

von 13 - 16 Uhr 

 

Kontakt:  

Sekretariat Schule  

Tel 05 055477-21801 

E-Mail:  

schule.ro@gespag.at  

www.gespag.at/bildung 

Lautsprecherbox  

Rednerpult 
 

Am Gemeindeamt wurde zu-

sätzlich zum Rednerpult eine 

Lautsprecherbox mit Funk-

mikrofon angeschafft. Dieses 

kann von Vereinen für öffent-

liche Veranstaltungen bei der 

Gemeinde ausgeliehen wer-

den.  

Zuschuss für  

Waldarbeiterschutz-

ausrüstung 
 

Bei der Sozialversiche-

rungsanstalt der Bauern 

kann ein Antrag auf Zu-

schuss für Waldarbeiter-

schutzausrüstung zur 

Schadholzaufarbeitung ge-

stellt werden.  

 

Das Formular ist am Ge-

meindeamt zu bestätigen, 

dass im Jahr 2018 Schäden 

durch extreme Wetterereig-

nisse in den Wäldern des 

Gemeindegebietes aufge-

treten sind.  









Die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes OÖ informiert: 
 

Seit Juni 2018 ist es zu einer Vielzahl an betrügerischen Anrufen bei älteren oder betagten 

Personen gekommen. Die unbekannten Täter geben sich als Polizisten aus und teilen ihren 

Opfern mit, dass ein Angehöriger in einen Verkehrsunfall verwickelt oder festgenommen 

wurde und eine hohe Bargeldsumme als „Kaution“ bezahlt werden müsse.  

 

Die Polizei informiert.  

 

Wie bereits mehrfach in den Medien und von der Polizei berichtet, kam es in den vergan-

genen Wochen vermehrt zu betrügerischen Anrufen von unbekannten Tätergruppierungen. 

Hierbei handelt es sich um eine Facette des bereits lange bekannten Neffentricks. Den 

potentiellen Opfern wird von einem Betrüger, der sich als Polizist ausgibt, eine Notlage 

vorgespielt, in dem ihnen von einem angeblichen Verkehrsunfall eines nahen Angehörigen 

berichtet wird. Um eine Haftstrafe zu vermeiden, müsse eine hohe Kaution in bar an einen 

Polizisten übergeben werden.  

 

Prävention  

Alleine in den letzten zwei Wochen wurden drei Oberösterreicher und Oberösterreicherin-

nen Opfer dieser Betrüger. Erschwerend bei den Ermittlungen kommt hinzu, dass die Be-

trugshandlungen erst oft Stunden später polizeilich angezeigt werden. Da die Gesamt-

schadenssumme österreichweit bereits im hohen sechsstelligen Bereich liegt, wird im poli-

zeilichen Vorgehen spezielles Augenmerk auf die Prävention gelegt. Banken und diverse 

öffentliche Einrichtungen wurden und werden sensibilisiert.  

 

Klarstellung 

Die Polizei ruft niemals bei Angehörigen an und fordert Geld, geschweige denn, kommt sie 

zu Privatpersonen nach Hause um Geld oder Wertgegenstände abzuholen.  

 

In diesem Zusammenhang ersucht die Polizei auch die Bevölkerung, Angehörige oder be-

kannte ältere Personen über diese Art des Betruges in Kenntnis zu setzen und über die 

richtige Vorgehensweise zu informieren.  

 

Tipps der Kriminalprävention:  

 Brechen Sie Telefonate, bei denen von Ihnen Geldleistungen gefordert werden, so-

fort ab. Lassen Sie sich auf keine Diskussion ein und machen Sie Ihrem Gegenüber 

entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen/Angebote eingehen werden.  

 

 Lassen Sie sich, auch von Polizisten, im Zweifelsfall immer Dienstausweise zeigen.  

 

 Falls Verwandte ins Spiel gebracht werden, kontaktieren Sie diese, um die Echtheit 

eines vermeintlichen Vorfalls nachzuprüfen.  

 

 Lassen Sie niemanden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen. Ver-

wenden Sie zur Kontaktaufnahme die Gegensprechanlage oder verwenden Sie die 

Türsicherungskette oder den Sicherungsbügel.  

 

 Falls es zu einem Betrug gekommen ist, sind alle Informationen zum Täter besonders 

wichtig: notieren Sie Aussehen, Kleidung, Sprache, Autokennzeichen, Autofarbe, etc. 

 

 Erstatten Sie umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle.  


